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Schrse

nen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG).

ÜberIhren Antrag entscheideich nach $ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG wiefolgt:

I. Zu Ihrem Antragerteile ich Ihnendie nachfolgen-

den Informationen.

II. Der Bescheid ergeht gebührenfrei.

Begründun

Zul.

Zu Frage 1.

Nein, diese Netze werden nicht von der BDBOSverwaltet.

Zu Frage 2.

Es liegen der BDBOSkeine Informationen darübervor.

in Ihrer E-Mail vom 12. Mai 2019 an die BDBOS beantragten Sie Informati-

onszugang nach $ 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informatio-
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Zu Frage3.

Die Verwaltung der Endnutzer erfolgt im Digitalfunk BOS nicht zentral

durch die BDBOS, sondern dezentral durch die in den Gebietskörperschaf-

ten Bund und Länderfestgelegten zuständigenStellen. Für die Bundeswehr

ist demgemäß die Autorisierte Stelle des Bundes für den Digitalfunk zu-

ständig.

Zu ll.

Der Bescheid ergeht als einfache Auskunft gemäß $ 10 Absatz 1 Satz 2 IFG

gebührenfrei.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 


